
FDP Kreisverband Gera

Einzugsermächtigung
- Ich ermächtige die FDP Gera zum monatlichen Einzug von Euro _________________

Die Erlaubnis wird erteilt

- für den Zeitraum vom _________________

- bis zum _________________

- bis auf Widerruf.

Die Abbuchung erfolgt jeweils zum ersten des Monats von meinem Konto.

- Ich ermächtige die FDP zum einmaligen Einzug von Euro _________________

IBAN: ______________________ BIC: _______________________

Bankinstitut: ______________________ Ort: ______________________

Die Herkunft jeder Spende an eine Partei wird laut Gesetz geprüft. Daher benötigen wir Ihre Adresse.

Vorname:

Name:

Strasse: Hausnummer:

Postleitzahl: Ort:

EmailAdresse:

Ich bin Mitglied der FDP: - ja _____________ (Bitte teilen Sie uns Ihre Mitgliedsnummer mit.) - nein

Datenschutzbestimmungen:
Die von Ihnen erhobenen Daten werden unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur Abwicklung Ihrer Spende
gespeichert (§ 28 BDSG), in anonymisierter Form für eigene statistische Zwecke verwendet und entsprechend Ihren Angaben für Einladungenund
weitere Informationen über Aktivitäten und Kampagnen im Wahlkampf der FDP genutzt.

Datum / Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in die FDP.

FDP Kreisverband Gera

IBAN: DE28830944540363606300 BIC: GENODEF1RUJ

Steuerliche Informationen

Mitgliedsbeiträge und Spenden an eine Partei werden als Zuwendungen zusammengefasst und können steuerlich geltend gemacht werden. Als
Privatperson bis zu 3.300 €im Jahr, bei gemeinsamer Veranlagung bis zu 6.600 €, unabhängig davon, ob Sie zusätzlich etwa an Vereine oder für
andere gemeinnützige Zwecke spenden oder dort Mitglied sind.
Für die ersten 1.650 €bzw. 3.300 €werden Ihnen nach § 34g EstG 50% der Summe der Zuwendungen von der Steuerschuld abgezogen, d.h. Sie
erhalten exakt die Hälfte vom Finanzamt zurück. Darüber hinaus gehende Beiträge können Sie erneut bis zur Höhe von 1.650 €bzw. 3.300 €nach
§ 10b EstG in Ihrer Steuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. Sie reduzieren die Steuerzahlung folglich in Abhängigkeit Ihres
individuellen Steuersatzes. Eine Quittung geht Ihnen am Anfang des Folgejahres automatisch zu.


